
 

 S t a d t  S c h m a l l e n b e r g  Vorlage Nr. X/827 

 

Datum:  02.11.2023 
 

Vorlage der Verwaltung für: Abstimmergebnis 

 Ja Nein Enth. 

Haupt- und Finanzausschuss    

Stadtvertretung    

 

X öffentliche Sitzung  nichtöffentliche Sitzung 

 
 Dezernat: 

 I  
Amt: 

Hauptamt/Tourismus, Stadtmarketing, Vermark-
tung und Vermietung Stadthalle und Kurhaus 

Sachbearb.: 

Frau Mette 

 

Beteiligte Ämter: Sichtvermerk: 

Finanzabteilung  

 
TOP: Satzung der Stadt Schmallenberg über die Erhebung von Kurbeiträgen (Kur-

beitragssatzung) 
- Erlass des 3. Nachtrags 

  
 Produktgruppe: 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung 
vor: 
Die Stadtvertretung beschließt den als Anlage beigefügten Entwurf des 3. Nachtrags der 
Satzung der Stadt Schmallenberg über die Erhebung von Kurbeiträgen als Satzung. 
 
 
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Erhebung von Kurbeiträgen bei berufsbedingten Übernachtungen wird in der Gemeinde 
Eslohe anders gehandhabt als in der Stadt Schmallenberg. Während berufsbedingte Über-
nachtungen in der Gemeinde Eslohe von der Kurbeitragspflicht befreit sind, sind sie in der 
Stadt Schmallenberg kurbeitragspflichtig.   
 
Der Beirat der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH hat sich diesbezüglich für eine 
Vereinheitlichung in der Satzungsgestaltung in Eslohe und Schmallenberg ausgesprochen. 
Mehrfach wurde das Thema mit den Gastgebern in Eslohe und Schmallenberg diskutiert und 
alle Argumente ausgetauscht.  
 
Gemeinsam wurde der Vorschlag erarbeitet, flächendeckend eine Einbeziehung der Ge-
schäftsreisenden mit 50 % Ermäßigung festzulegen.  
 
Die Verwaltung schlägt entsprechend der Empfehlungen des Beirates der Schmallenberger 
Sauerland Tourismus GmbH vor, eine Ermäßigung von 50 % für berufsbedingte Übernach-
tungen in der Stadt Schmallenberg ab 01.01.2024 zu beschließen und § 9 der Kurbeitrags-
satzung der Stadt Schmallenberg entsprechend anzupassen.  
 
Der Entwurf des 3. Nachtrags zur Satzung der Stadt Schmallenberg über die Erhebung von 
Kurbeiträgen ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 
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